
Nr. 16	 GBl. vom 10. Dezember 2013 367

2. über die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen,

3. die zur Ausübung der Tätigkeit notwendigen gesund-
heitlichen Voraussetzungen erfüllen und

4. die persönliche und fachliche Zuverlässigkeit ge-
währleisten, um die Aufgaben und Pflichten entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen zum Zweck 
der Erhaltung der Betriebs- und Brandsicherheit zu 
erfüllen.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Berufsqualifi-
kation in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz er-
worben haben, müssen über die Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügen, die für die Ausübung der Tätig-
keit erforderlich sind.

§ 3

Ausschreibungsverfahren

(1) Das Regierungspräsidium Stuttgart schreibt die Tä-
tigkeit einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin 
oder eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
für einen freien oder frei werdenden Bezirk im Internet 
unter www.bund.de und www.rp-stuttgart.de aus, und 
zwar in der Regel so rechtzeitig, dass zwei Monate vor 
Beginn der Neubesetzung des Bezirks über die Auswahl 
entschieden werden kann. 

(2) Die Ausschreibung muss mindestens enthalten:

1. eine Beschreibung der Lage des Bezirks,

2. den Zeitpunkt der Neubesetzung des Bezirks, 

3. die Dauer der Bestellung unter Hinweis auf die zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung gültige Altersgrenze,

4. einen Hinweis auf die mit der Bewerbung einzurei-
chenden Unterlagen, 

5. eine Einreichungsfrist für die Bewerbung zur Teil-
nahme am Auswahlverfahren, mit dem Hinweis, dass 
es sich dabei um eine Ausschlussfrist handelt,

6. die Kontaktdaten der jeweiligen unteren Verwaltungs-
behörde, von der zusätzliche sonstige Angaben zum 
ausgeschriebenen Bezirk erlangt werden können, 

7. das Datum der Ausschreibung und

8. einen Hinweis auf diese Verordnung und ihre Abruf-
barkeit im Internet.

§ 4

Bewerbungsunterlagen

(1) Bewerbungen sind schriftlich an das Regierungsprä-
sidium Stuttgart zu richten. Der Bewerbung sind beizu-
fügen:

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 3. November 2013 Gall

Verordnung	des	Finanz	und	
Wirtschaftsministeriums	über	das	

Ausschreibungs	und	Auswahlverfahren	zur	
bevollmächtigten	Bezirksschornsteinfegerin	

und	zum	bevollmächtigten	
Bezirksschornsteinfeger		

(AAVOSchornsteinfeger)

Vom 11. November 2013

Auf Grund von § 9 Absatz 5 des Schornsteinfeger-Hand-
werksgesetzes (SchfHwG) vom 26. November 2008 
(BGBl. I S. 2242) in Verbindung mit § 1 der Zweiten 
Verordnung der Landesregierung zur Übertragung 
schornsteinfegerrechtlicher Verordnungsermächtigungen 
vom 11. Januar 2010 (GBl. S. 9), geändert durch Artikel 
86 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 75), 
wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich, zuständige Behörde

(1) Diese Verordnung regelt das Ausschreibungsverfah-
ren und die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
für die Bestellung zur bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegerin oder zum bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger.

(2) Das Ausschreibungsverfahren und die Auswahl sind 
sachgerecht, objektiv, transparent und nicht diskriminie-
rend durchzuführen.

(3) Zuständige Behörde für das Ausschreibungsverfah-
ren und die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
ist nach § 2 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Zuständig-
keitsgesetzes (SchfZuG) das Regierungspräsidium Stutt-
gart.

§ 2

Anforderungen

(1) Bewerberinnen und Bewerber müssen 

1. die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selb-
ständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks 
besitzen,
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(2) Für jedes Kriterium nach Absatz 1 Nummer 1 bis 7 
wird eine gewichtete Punktzahl wie folgt gebildet: 

1. Die Bewertung der Kriterien von Absatz 1 Nummer 1 
bis 5 erfolgt anhand einer Rangfolge der einzelnen 
Bewerberinnen und Bewerber zueinander. Entspre-
chend der Rangfolge werden Punkte vergeben. Die 
jeweils beste Bewerberin oder der beste Bewerber er-
hält die höchste, die jeweils schwächste Bewerberin 
oder der schwächste Bewerber erhält die niedrigste 
Punktzahl. Die maximal erreichbare Punktzahl ent-
spricht damit der Anzahl der Bewerberinnen und Be-
werber. Die Punktzahl wird mit dem angegebenen 
Faktor vervielfältigt. Haben bei einem Kriterium 
mehrere Bewerberinnen oder Bewerber die gleiche 
Leistung vorzuweisen, erhalten sie dafür die gleiche 
Punktzahl. 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die die Kriterien von 
Absatz 1 Nummer 6 und 7 erfüllen, erhalten Zusatz-
punkte in Höhe der Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber; sie werden ebenfalls mit dem jeweiligen 
Faktor vervielfältigt. 

(3) Die Summe der gewichteten Punktzahlen ergibt die 
Endpunktzahl der jeweiligen Bewerberin oder des jewei-
ligen Bewerbers. Vor der Auswahl der Bewerberin oder 
des Bewerbers mit der höchsten Endpunktzahl können 
die für die Aufsicht des Bezirks zuständige Behörde und 
die Aufsichtsbehörden über die bisher von der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber betreuten Bezirke unter Benen-
nung der Bewerberin oder des Bewerbers mit der höchs-
ten Endpunktzahl gehört werden. Von dem Ergebnis 
kann abgewichen werden, wenn gravierende Zweifel an 
der Eignung, Befähigung oder fachlichen Leistung der 
ausgewählten Bewerberin oder des ausgewählten Bewer-
bers bestehen. 

(4) Das Regierungspräsidium Stuttgart kann vor seiner 
Entscheidung auch Gespräche mit einzelnen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern führen. Die Ergebnisse dieser Ge-
spräche können in die Auswahlentscheidung mit einflie-
ßen.

(5) Bewerbungen nach § 4 Absatz 2 werden in der von 
der Bewerberin oder dem Bewerber angegebenen Rang-
folge geprüft. Bei der ausgewählten Bewerberin oder 
dem ausgewählten Bewerber gelten die Bewerbungen 
auf nachrangig bezeichnete Stellen als zurückgenom-
men.

(6) Das Auswahlverfahren ist aktenmäßig zu dokumen-
tieren. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurück-
gegeben; sie verbleiben ausschließlich zur Dokumenta-
tion des ordnungsgemäßen Auswahlverfahrens bei dem 
Regierungspräsidium Stuttgart. Nach jeweils drei Jahren 
ist zu prüfen, ob die weitere Aufbewahrung notwendig 
ist. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres der Be-
stellung.

1. Familienname, Vornamen, Anschrift und eine Tele-
kommunikationsnummer, unter der die Bewerberin 
oder der Bewerber erreichbar ist,

2. ein tabellarischer Lebenslauf, der genaue Angaben 
über die berufliche Vorbildung und den beruflichen 
Werdegang enthält,

3. ein Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen 
zur Eintragung in die Handwerksrolle,

4. Zeugnisse über die Gesellenprüfung und die Meister-
prüfung oder über gleichwertige Qualifikationen, im 
Fall einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation die nach 
§ 6 der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vorzulegen-
den Unterlagen und Bescheinigungen,

5. Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätig-
keiten (zum Beispiel Bestellungsurkunden, Arbeits-
verträge oder vergleichbare Unterlagen) und berufsbe-
zogene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,

6. eine Erklärung nach dem Muster der Anlage, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber die in § 2 genannten 
Anforderungen erfüllt und auf Anforderung des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart bereit ist, eine Gewerbe-
zentralregisterauskunft zur Vorlage bei einer Behörde 
nach § 150 Absatz 5 der Gewerbeordnung zu beantra-
gen. 

(2) Bei einer zeitgleichen Bewerbung auf mehrere Be-
zirke sind die Bewerbungen vom Bewerber zwingend in 
eine Rangfolge zu bringen.

§ 5

Auswahl 

(1) Die Auswahl zwischen den Bewerberinnen und Be-
werbern ist nach § 9 Absatz 4 SchfHwG nach ihrer Eig-
nung, Befähigung und fachlichen Leistung vorzuneh-
men. Dabei sind die nachstehenden Kriterien nach der in 
Klammer genannten Gewichtung zu berücksichtigen:

1. Note der Gesellenprüfung (Faktor 1),

2. Note der Meisterprüfung (Faktor 3),

3. Weiterbildungsaktivitäten (Faktor 3),

4. Berufserfahrung als Schornsteinfegerin oder Schorn-
steinfeger (Faktor 3),

5. Gesamteindruck der Bewerbungsunterlagen (Faktor 
0,5),

6. mindestens zweijährige Erfahrung als Bezirksinhabe-
rin oder Bezirksinhaber  (Faktor 0,5),

7. Strukturkenntnisse, sofern der Bezirk strukturelle Be-
sonderheiten der Feuerungsanlagen aufweist (Faktor 
0,5).
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(4) Die nach § 1 SchfZuG zuständige untere Verwal-
tungsbehörde bestellt unverzüglich die ausgewählte Be-
werberin oder den ausgewählten Bewerber, macht die 
Bestellung öffentlich bekannt und teilt sie dem Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Eintragung 
in das Schornsteinfegerregister mit.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über das Aus-
schreibungs- und Auswahlverfahren bei Bewerbern in 
Schornsteinfegersachen vom 13. Oktober 2009 (GABl. 
S. 314), geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 
17. August 2011 (GABl. S. 513), außer Kraft.

stuttgart, den 11. November 2013 Dr.	Schmid

§ 6

Verfahren nach der Auswahlentscheidung

(1) Das Regierungspräsidium Stuttgart benachrichtigt 
unverzüglich die ausgewählte Bewerberin oder den aus-
gewählten Bewerber und setzt dabei eine Frist von 
höchstens zehn Tagen für die Erklärung über die An-
nahme. Die Annahme ist schriftlich gegenüber dem Re-
gierungspräsidium Stuttgart zu erklären. Wird die Erklä-
rung nicht oder verspätet abgegeben, gilt dies als 
Ablehnung. 

(2) Im Falle der Ablehnung wird anhand der Ergebnisse 
des Auswahlverfahrens die nächste geeignete Bewerbe-
rin oder der nächste geeignete Bewerber benachrichtigt. 
Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Nach Eingang der Annahmeerklärung benachrichtigt 
das Regierungspräsidium Stuttgart die für die Bestellung 
zuständige untere Verwaltungsbehörde über die ausge-
wählte Bewerberin oder den ausgewählten Bewerber und 
informiert die übrigen Bewerberinnen und Bewerber.
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Anlage
(zu § 4 Absatz 1 Nummer 6)
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